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Schon gehört? 
 

Initiative: „Rettet das Mainburger Krankenhaus“ 

 
 
 

Wie ist die Haltung der land- und forstwirtschaftlichen Verbände dazu: 

Der Krankenhausstandort Mainburg soll seinen Klinikstatus verlieren und zu einem „re-
gionalen Gesundheitszentrum“ umgewandelt werden. Die stationäre Notaufnahme so-
wie die stationäre Krankenhausgrundversorgung mit Intensivstation und Innerer Medi-
zin (inkl. Herzkatheterlabor) würden damit verloren gehen. 
Jedem Bürger sollte wohnortnah, d. h. innerhalb von maximal 30 Minuten, ein hoch-
wertiges Krankenhaus zur Verfügung stehen.  
Aufgrund der großen Entfernungen zu den umliegenden Krankenhäusern würde sich 
die Anfahrtszeit künftig massiv verlängern. Bei Herzinfarktpatienten kann dies lebens-
gefährdend sein. Auch bei anderen Notfällen, die auf eine schnelle Erstversorgung im 
Krankenhaus angewiesen sind, besteht durch die verspätete klinische Behandlung die 
Gefahr einer gesundheitlichen Verschlechterung. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
andere benachbarte Kliniken keine Notfälle mehr aufnehmen.  
Ein zukünftiges regionales, ambulantes Gesundheitszentrum stellt KEINE Notauf-
nahme mit stationärer Aufnahmemöglichkeit, Innerer Medizin und Intensivsta-
tion mehr zur Verfügung. Im Notfall müssten Notärzte und der Rettungsdienst daher 
auf andere Krankenhäuser ausweichen. 
 

!!Die Klinik braucht Ihre Unterstützung!! 
 

 
 
 
 
 
Die Mainburger Klinik ist von unschätzbarem Wert für die über 5.000 bäuerlichen Be-
triebe aus den Landkreisen Kelheim und Landshut. In der Landwirtschaft, die einen 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellt, sind viele Betriebe auf eine zuverlässige und 
zeitnahe medizinische Versorgung angewiesen. Insbesondere während der Saison, 
wenn zahlreiche Saisonarbeitskräfte in den Betrieben der Hopfen- und Gemüsean-
bauregionen tätig sind, muss die Möglichkeit einer ärztlichen Notfallversorgung inner-
halb von max. 30 Minuten gewährleistet sein. Die Schließung der Mainburger Klinik 
würde eine gravierende Lücke in der Notfallversorgung dieser Region hinterlassen, die 
anderweitig nicht geschlossen werden kann. 
Die Mainburger Klinik dient nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als Anlaufstelle für 
tausende Betriebsunfälle in den Industrie-, Gewerbe- und landwirtschaftlichen Betrie-
ben jährlich. Die Klinik trägt somit zur Standortattraktivität und medizinischen Grund-
versorgung bei. 
 
 

Die landwirtschaftlichen Verbände unterstützen den  
Erhalt der Mainburger Klinik! 

 

Die drohende Schließung dieser Klinik, die 
eine grundlegende Notfallversorgung für den 
ländlichen Raum sicherstellt, ist äußerst be-
sorgniserregend.  
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Servus mit’nand! 
 

Zum neuen Jahr wechselte die Behördenleitung im Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Abensberg-Landshut 

 

Im Januar verabschiedete sich Monika Deub-
zer in den Ruhestand und übergab den Amts-
schlüssel an ihren Nachfolger Jens Nebe. 
 

Die Zeit der Neuausrichtung der Ämter 
Abensberg und Landshut seit Sommer 2021 
war am Anfang geprägt von den Einschrän-
kungen durch Corona, was leider das gegen-
seitige Kennenlernen erschwert hat. 
Nichtsdestotrotz ist es doch gelungen, einen 

Großteil der Verbände, besonders den vlf, und der Praktiker kennenzulernen. 
Die von Ministerin Kaniber proklamierten Themen Klimawandel, Ressour-
censchutz, Tierwohl, Biodiversität und Digitalisierung konnten voran- 
gebracht, aber nicht abgeschlossen werden. Es ist eine Daueraufgabe. 
 

Ich wünsche allen Lesern Gesundheit, eine erfolgreiche Weiterentwicklung 
und alles Gute für die Zukunft und meinem Nachfolger Jens Nebe wünsche 
ich viel Erfolg und einen guten Draht zu den Leuten im Landkreis! 
 
 

 
 

Der „Neue“ stellt sich vor: 
 

Als neuer Behördenleiter möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name 
ist Jens Nebe. Ich bin gebürtiger Leipziger, dort aufgewachsen und habe an 
der Universität Leipzig, Landwirtschaft Fachrichtung Tierhaltung studiert. 
1993 bin ich durch das Referendariat nach Bayern gekommen und durchlief 
die Stationen Pfarrkirchen und Kempten. 
 

Nach einem Jahr in Kaufbeuren, kam ich 1998 an das AELF Landshut in das 
Milchviehteam und wechselte später in die Rinderzucht. 2007 wurde ich an 
das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Referat L5 „Rinder, Pferde und Tierwohl“ abgeordnet und wechselte 
2015 an die Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Mein Aufgabenbereich umfasste zu Beginn die fachlichen 
Fortbildungen für den Bereich Rinder, Pferde und Kleintiere und ab 2020 bis 
2023 die Ausbildung der Anwärterinnen, Anwärter sowie Referendarinnen 
und Referendare.  
 

Mit der Übertragung der Behördenleitung des Amtes Abensberg-Landshut 
auf meine Person wurde mir viel Verantwortung übertragen und ich habe 
Respekt vor dieser Aufgabe. Mir ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
sowohl mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Verbänden, den 
Verbundpartnern wichtig als auch die Unterstützung der Landwirtinnen und 
Landwirte.  
 
 
 
 

Jens Nebe, Behördenleiter AELF Abensberg-Landshut 
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg-Landshut
 
 
 
 
 

Aktuelle Entwicklungen 
 

Entstehung von Dauergrünland (DG): Im 
Förderrecht besteht bei bestimmten Ver-
pflichtungen ein Schutz, so dass diese 
Flächen nicht zu DG werden. In der Ver-
gangenheit wurde das Fachrecht so an-
gewendet, dass dann auch fachrecht-
lich kein DG entsteht. Diese Sichtweise 
hat sich zwischenzeitlich geändert. Je 
nach vorhandener Pflanzenzusammen-
setzung kann fachrechtlich nun DG ent-
stehen, wenn Zeigerpflanzen für DG 
vorgefunden werden! Dies gilt z. B. für 
die KULAP-Streifen, die Umwandlung 
von Acker in Grünland, aber auch für die 
stillgelegten Flächen. 
 

Aussetzen der Stilllegungspflicht 
(GLÖZ8): Von der EU wurde aktuell die 
Möglichkeit eröffnet, für das Jahr 2024 
die Stilllegungspflicht auszusetzen und 
alternative Maßnahmen anwenden zu 
dürfen (Anbau von Leguminosen oder 
Zwischenfrüchten). Bitte beachten Sie 
die aktuellen politischen Entscheidun-
gen in der Tagespresse. Derzeit ist noch 
nicht sicher, ob bzw. in welcher Form 
diese Ausnahme in Deutschland umge-
setzt wird. Je nach Betriebssituation 
kann dies dann sehr unterschiedliche 
Auswirkungen haben. Ggf. könnten z. B. 
GV-Bestand oder die Lage in Roten/Gel-
ben Gebieten einen Einfluss haben, wie 
sich der Einzelbetrieb entscheidet. 
 

Fruchtwechsel (GLÖZ7): Für die Anfor-
derungen zum Fruchtwechsel werden 
Mais und Mais-Mischkulturen als unter-
schiedliche Kulturen betrachtet. Ent-
scheidend ist, dass die Fläche im Falle 
einer Kontrolle auch vollständig als ge-
mischte Kultur vorgefunden wird und 

 
 
auch von einem Laien als Mischkultur 
eingestuft werden würde. Eine „gele-
gentlich“ vorhandene Stangenbohne 
wird dies aber nicht erfüllen. Nach unse-
ren Informationen bieten die Saatgutver-
mehrer entsprechende Mischungen an. 
 

Mehrfachantragstellung 2024 
 

Zeitraum: ab 18. März bis 15. Mai 2024 
 

Ihren Termin finden Sie im Anschreiben 
von Frau Staatsministerin Michaela Ka-
niber oder auch in iBALIS unter Be-
triebsinformation. 
 

Bitte nehmen Sie bei Fragen zum Antrag 
unbedingt diesen Termin wahr. 
Sollten Sie Ihren persönlichen telefoni-
schen Termin nicht wahrnehmen, möch-
ten wir Sie um Verständnis bitten, dass 
Sie Ihre Sachbearbeiterin oder Ihr Sach-
bearbeiter wegen der „restlichen“ Mehr-
fachantragstermine auf die Ihnen be-
kannten Dienstleister verweisen wird. 
 

Für die Antragstellung steht im Bedarfs-
fall die „Fernunterstützung AnyDesk“ 
zur Verfügung. Die Anforderung ist 
durch einen Mausklick auf „Fernunter-
stützung starten“ (Button steht in iBALIS 
rechts oben) möglich. Dem Antragsteller 
wird ein Zugangscode angezeigt, den er 
im Telefongespräch an seinen Sachbe-
arbeiter weitergibt. Der Sachbearbeiter 
sieht dann den Bildschirm des Antrag-
stellers und kann mit seiner Maus den 
Antragsteller führen. Der Sachbearbei-
ter kann aber nur seinen Mausanzeiger 
bewegen, jedoch keinerlei Aktionen 
selbst vornehmen. 
 

Das „Merkblatt zum Mehrfachantrag“ 
(gelbes Geheft) und die „Anleitung zum 
Ausfüllen des Flächen- und Nut-
zungsnachweises (FNN)“ (blaues Ge-
heft) werden den Landwirten nicht mehr 
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zugesandt. Diese Unterlagen müssen 
sich Landwirte selbst ausdrucken (Pfad: 
iBALIS/Förderwegweiser/Mehrfachan-
trag 2024/Merkblatt bzw. Anleitung). 
Hier kann auch die Broschüre „Konditio-
nalität 2024“ aufgerufen werden. 
 

Die Funktion „Mitteilungen“ steht wie-
der zur Verfügung, mit der dem Sachbe-
arbeiter in iBALIS wichtige Informatio-
nen übermittelt werden können. 
 

Achten Sie bei der Prüfung der Feld-
stücke insbesondere auf eine korrekte 
Abgrenzung zu Nicht-LF, z. B. an der 
Hofstelle. Sofern Änderungen vorge-
nommen werden müssen, nehmen Sie 
bitte im Vorfeld Kontakt mit Ihrem Sach-
bearbeiter auf. 
 

Sollte seit dem letzten MFA ein Inhaber-
wechsel erfolgt bzw. bis 15.05.2024 ge-
plant sein, wenden Sie sich bitte sofort 
an das AELF und teilen diesen mit. Nur 
der Betriebsinhaber zum 15.05.2024 
darf den MFA 2024 stellen, unabhängig 
vom Antragsdatum. 
 
 

 
 
PIN-Zugang iBALIS 
 

Falls Antragsteller ihren Zugangscode 
zu iBALIS vergessen haben, kann ein 
neuer Code beim LKV angefordert wer-
den und wird dann per Post an die dort 
vorliegende Wohnadresse gesandt. Seit 
letztem Jahr wird nun beim Einstieg in  
iBALIS auf eine elegante Lösung für den 
Verlustfall der PIN hingewiesen. Antrag-
steller können in der HIT-Datenbank ihre 
E-Mail-Adresse eingeben (= vorher be-
stätigter Kommunikationskanal) und er-
halten dann bei Bedarf binnen 5 Minuten 
eine neue PIN an ihre E-Mail-Adresse 
zugeschickt. Natürlich funktioniert dies 
nur, wenn vor dem Vergessen der PIN 
auch eine E-Mail-Adresse in HIT hinter-
legt wurde.  
 

Übrigens kann hier auch folgendes 
Dienstleistungsangebot genutzt werden: 
 

- automatische Information per E-Mail 
bei Meldefehler in der HIT 

- automatische Information per E-Mail 
über erforderliche Meldungen zum 
Einsatz von Tierarzneimittel 
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg-Landshut

Ihr zuverlässiger                             Partner für Forstpflanzen

88499 Riedlingen
 Tel. +49 (0)7371 / 9318-0 

Fax +49 (0)7371 / 9318-10 

84094 Elsendorf 
Tel. +49 (0)8753 / 1516 

Fax +49 (0)8753 / 776

info@karl-schlegel.de 
www.karl-schlegel.de

 • Anerkannte Herkünfte

 • Beste Qualität

  • Süddeutsche Anzucht

 • ZüF-Pflanzen

• Pflanzungen & Forstschutzmaterial
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rbkk.de

die Zukunft vollerGenossenschaftlich heißt,

Zuversicht anpacken.

 

Die Bayerische Waldbauernschule Kelheim sucht für ihre Gastronomie eine 
Küchenleitung (m/w/d) 

Teil- und Vollzeit möglich 

                                                                                     
 

Ihre Aufgaben: 
Sie leiten das Küchenteam unserer Ausbildungsstätte, 
das unsere Kurs- und Veranstaltungsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer bodenständig verpflegt und umsorgt. 
Sie legen Wert auf eine gesunde Küche und einen 
vielfältigen Speiseplan mit regionalen und saisonalen 
Produkten.  
 
Das wünschen wir uns von Ihnen: 
Sie haben eine hauswirtschaftliche oder vergleichbare 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind vor-
zugsweise Hauswirtschaftsmeister/innen oder Haus-
wirtschafter/innen (m/w/d). Berufserfahrung ist von 
Vorteil, aber nicht Bedingung. 
 
Was Sie von uns erwarten können: 
• Attraktive Arbeitszeiten vergleichbar einer 

Betriebskantine 
• i. d. R. keine Wochenenddienste  
• Möglichkeit zur Teilzeitarbeit 
• Ein sicherer Arbeitsplatz  
• Jährliche Sonderzahlung und 30 Tage Urlaub  
• Mitarbeit in einem engagierten, motivierten Team 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung an:  
Bayerische Waldbauernschule e.V., 
Goldbergstraße 10,  
93309 Kelheim oder per Mail an 
poststelle@wbs.bayern.de  
Telefonische Auskunft unter 
09441/6833-0 
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Staatl. Landwirtschaftsschule 
Abensberg, 

Abt. Hauswirtschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachkraft für Ernährung 
und Haushaltsführung 
 

Schnuppertage 
09. April 2024 09:00 - 10:30 Uhr 
16. April 2024 09:00 - 10:30 Uhr 
 

Infoabend 
11. Juni 2024 19:30 - 21:00 Uhr 
 

Online-Infoabend  
18. Juni 2024 19:30 - 21:00 Uhr 
 

Anmeldung zu den Schnuppertagen 
und Infoabenden erforderlich 
 
Anmeldung für Semester 2024-2026 
bis 15. Juli 2024 
 

Schulbeginn 
17. September 2024 
 
 

Staatl. Landwirtschaftsschule 
Abteilung Hauswirtschaft 

Münchener Str. 2a 
93326 Abensberg 

 
Info und Anmeldung: 

Beate Peter 
Stv. Schulleitung 
Tel. 09443 704-0 

E-Mail: poststelle@aelf-al.bayern.de 
 

www.aelf-al.bayern.de/bildung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Online-Lehrgang Meisterin in der 
Hauswirtschaft des MdH startet am 
8. April 
 
Der nächste nähergelegene Online-
Lehrgang Meisterin in der Hauswirt-
schaft des Landesverbandes hauswirt-
schaftlicher Berufe MdH Bayern e. V. 
startet am 08.04.2024 mit einer Prä-
senzwoche in Regensburg. 
 

Der Onlineunterricht findet donnerstags 
von 16:30 Uhr bis 21:15 Uhr statt. 
 

Insgesamt sind sechs Präsenzwochen 
in Regensburg geplant (die Termine ste-
hen schon fest). Die Prüfung ist im Fe-
bruar 2026 vorgesehen. 
 

Weitere Auskünfte erteilt gerne 
Frau Dupke: 
Tel. 09155 1489 oder 0157 82012100 
Mail: andrea.dupke@mdh-bayern.de 
 

Lehrgangsort für Präsenzunterricht: 
„KleineTagung“, Prüfeninger Schloß- 
str. 4a, 93051 Regensburg 
Kosten: monatlich 200,00 € 
Anmeldegebühr: 75,00 € (automatische 
Schülermitgliedschaft im Verband von  
3 Jahren) 
 

Der Landesverband hauswirtschaftli-
cher Berufe MdH Bayern e.V. informiert 
Sie auch über Fördermöglichkeiten wie 
z. B. Aufstiegs-BAföG (vormals Meister- 
BAföG). 
Geschäftsstelle: Marielen Zrenner, 
Am Dornet 9, 82278 Althegnenberg 
Tel. 08202 90 50 389  
Mail: info@mdh-bayern.de  

 L 2: Bildung und Beratung  L 2.1: Ernährung, 
  Haushaltsleistungen 
  
  Aus- und Fortbildung 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg-Landshut 

Staatl. Landwirtschaftsschule 
Abensberg, 

Abt. Hauswirtschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachkraft für Ernährung 
und Haushaltsführung 
 

Schnuppertage 
09. April 2024 09:00 - 10:30 Uhr 
16. April 2024 09:00 - 10:30 Uhr 
 

Infoabend 
11. Juni 2024 19:30 - 21:00 Uhr 
 

Online-Infoabend  
18. Juni 2024 19:30 - 21:00 Uhr 
 

Anmeldung zu den Schnuppertagen 
und Infoabenden erforderlich 
 
Anmeldung für Semester 2024-2026 
bis 15. Juli 2024 
 

Schulbeginn 
17. September 2024 
 
 

Staatl. Landwirtschaftsschule 
Abteilung Hauswirtschaft 

Münchener Str. 2a 
93326 Abensberg 

 
Info und Anmeldung: 

Beate Peter 
Stv. Schulleitung 
Tel. 09443 704-0 

E-Mail: poststelle@aelf-al.bayern.de 
 

www.aelf-al.bayern.de/bildung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Online-Lehrgang Meisterin in der 
Hauswirtschaft des MdH startet am 
8. April 
 
Der nächste nähergelegene Online-
Lehrgang Meisterin in der Hauswirt-
schaft des Landesverbandes hauswirt-
schaftlicher Berufe MdH Bayern e. V. 
startet am 08.04.2024 mit einer Prä-
senzwoche in Regensburg. 
 

Der Onlineunterricht findet donnerstags 
von 16:30 Uhr bis 21:15 Uhr statt. 
 

Insgesamt sind sechs Präsenzwochen 
in Regensburg geplant (die Termine ste-
hen schon fest). Die Prüfung ist im Fe-
bruar 2026 vorgesehen. 
 

Weitere Auskünfte erteilt gerne 
Frau Dupke: 
Tel. 09155 1489 oder 0157 82012100 
Mail: andrea.dupke@mdh-bayern.de 
 

Lehrgangsort für Präsenzunterricht: 
„KleineTagung“, Prüfeninger Schloß- 
str. 4a, 93051 Regensburg 
Kosten: monatlich 200,00 € 
Anmeldegebühr: 75,00 € (automatische 
Schülermitgliedschaft im Verband von  
3 Jahren) 
 

Der Landesverband hauswirtschaftli-
cher Berufe MdH Bayern e.V. informiert 
Sie auch über Fördermöglichkeiten wie 
z. B. Aufstiegs-BAföG (vormals Meister- 
BAföG). 
Geschäftsstelle: Marielen Zrenner, 
Am Dornet 9, 82278 Althegnenberg 
Tel. 08202 90 50 389  
Mail: info@mdh-bayern.de  

 L 2: Bildung und Beratung  L 2.1: Ernährung, 
  Haushaltsleistungen 
  
  Aus- und Fortbildung 
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In der beruflichen Fortbildung des/ 
der Hauswirtschafters/Hauswirtschafterin 
zum/zur „Meister/in der Hauswirtschaft“ 
werden Lehrinhalte vermittelt, um den 
modernen Anforderungen und dem Profil 
des/der „Meisters/Meisterin“ zu entspre-
chen. 
 

Hierzu gehört die erweiterte, fachliche 
Kompetenz, um kunden- und qualitäts-
orientiert handeln zu können. 
 

Um als Fach- und Führungskraft in 
hauswirtschaftlichen Betrieben unter-
schiedlicher Strukturen tätig zu sein und 
dort leitende, koordinierende sowie be-
ratende Funktionen zu erfüllen, sind un-
ternehmerisches Denken und Handeln 
sowie die Ausbildung des Berufsnach-
wuchses wichtig. 
 

Die Aufgaben des/der Meisters/Meiste-
rin sind als Personen orientiert, wirt-
schaftlich und nachhaltig wahrzuneh-
men. Des Weiteren müssen sie auf ver-
ändernde Anforderungen und Bedingun-
gen reagieren können. 
 

Zulassungsvoraussetzung: 
 

• Berufsabschluss Hauswirtschaft und 
zwei Jahre Berufspraxis bis zur Prü-
fungszulassung 

• oder fünf Jahre Berufspraxis mit haus-
wirtschaftlichen Führungsaufgaben 

• abweichend davon gibt es Sonderzu-
lassungen mit bestimmten Vorausset-
zungen zur beruflichen Handlungsfä-
higkeit 

 

Qualifizierungsschwerpunkte: 
 

1. Betriebs- und Unternehmensführung 
2. Hauswirtschaftliche Versorgung 
3. Berufsausbildung und Mitarbeiterfüh-

rung 
 

Der Qualifizierungsschwerpunkt 3 wird 
von den Teilnehmerinnen extern und  

 
 
heimatnah abgelegt. Dies kann bei der 
IHK, Handwerkskammer oder weiteren 
Bildungsträgern erfolgen. 
 

Auskünfte zur Aus- und Fortbildung am 
AELF Abensberg-Landshut: 
Frau Monika Wimmer (Beraterin für Bil-
dungsfragen) 
Tel. 0871 603-1212 
Mail: monika.wimmer@aelf-al.bayern.de 
 
 
 

 
Klimaschutz durch Moorbodenschutz 
 

In Bayern sind 95 Prozent aller Moorflä-
chen entwässert und knapp die Hälfte 
dieser Fläche (rund 134.000 ha) wird 
heute landwirtschaftlich genutzt. Die 
Moorfläche im Dienstgebiet des AELF 
AL beträgt 5.112 ha. Die Trockenlegung 
und landwirtschaftliche Nutzung führt zu 
einem starken Torfabbau mit einem Ver-
lust von Moorbodenhöhe von 0,5 bis  
4 Zentimeter pro Jahr. Dabei werden er-
hebliche Mengen an klimaschädlichem 
CO2 freigesetzt. 
 

Durch die Anhebung des Wasserstan-
des lässt sich der Abbau des Torfkör-
pers stoppen und der Ausstoß von kli-
maschädlichen CO2-Emissionen deut-
lich verringern. 
 

Der Freistaat Bayern hat sich mit dem 
Klima-Programm Bayern zum Ziel ge-
setzt, klima- und moorbodenfreundliche 
Bewirtschaftungsweisen auf einem Teil 
der bewirtschafteten Moorflächen umzu-
setzen. Hierfür hat das StMELFT ein 
Moorbauernprogramm aufgelegt. Dies 
ist ein freiwilliges Angebot für Landwirte, 
die Flächen in der Moorbodenkulisse 
(siehe iBALIS) bewirtschaften. Darunter 
fallen beispielweise folgende Maßnah- 

 L 2.2: Landwirtschaft 
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men aus dem KULAP-Programm: M10 
(Umwandlung von Acker in Dauergrün-
land), M12 (Bewirtschaftung von nas-
sem Grünland), M14 (Bewirtschaftung 
von wiedervernässtem Grünland) und 
M16 (Anbau von Paludikulturen = Anbau 
von Schilf, das als nachwachsender 
Rohstoff in verarbeiteter Form als Ersatz 
für Kunststoffe eingesetzt wird). 
 

Ziel ist es, moorbodenverträgliche Nut-
zungen zu etablieren. Dabei werden die 
Flächen (in einer nun anderen Bewirt-
schaftungsweise) nach wie vor (!) land-
wirtschaftlich genutzt und der Aufwuchs 
wird einer sinnvollen Verwertung zuge-
führt, um weiterhin eine Wertschöpfung 
auf den bewirtschafteten Flächen zu er-
zielen. 
 

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen 
steht am AELF AL der Moorberater 
Wolfgang Lang (Dienstort Landshut) zur 
Verfügung, Tel. 0871 603-1216. 
 

 
Foto privat 
 

Er berät bei einer moorbodenverträgli-
chen Bewirtschaftung von nassen Moor-
flächen sowie auch zu Bewirtschaf-
tungsverfahren bei wieder angehobenen 

 
 
Grundwasserständen. Bei einer Stau-
wasseranhebung ist auch daran zu den-
ken, dass einzelne Flächen durch den 
freiwilligen Landtausch räumlich an- 
einandergelegt werden können, um 
diese Maßnahmen auf einem größeren  
zusammenhängenden Flächenareal 
durchführen zu können. 
 

Einzelbetriebliche Investitionsförde-
rung (EIF) 
Antragsendtermin 16.05.2024 
 

Die überarbeitete EIF-Richtlinie wurde 
im Juni 2023 veröffentlicht und derzeit 
läuft die erste Antragsrunde für das Jahr 
2024. Die Antragstellung (inkl. Abgabe 
der notwendigen Anlagen) erfolgt grund-
sätzlich nur mehr online im Programm  
iBALIS. 
 

Endtermin der aktuellen Antrags-
runde ist der 16. Mai 2024, d. h. bis zu 
diesem Termin müssen die gesamten 
Antragsunterlagen in iBALIS hochgela-
den und der Antrag gestellt werden. 
 

Später eingereichte Anträge können erst 
wieder in der nächsten Antragsrunde, 
die für den Herbst 2024 vorgesehen ist, 
berücksichtigt werden. 
 

Soweit Sie eine Investitionsförderung 
beantragen möchten, bitten wir Sie, 
sich frühzeitig mit dem AELF in Ver-
bindung zu setzen: 
 

Investitionsförderung: 
Herr Kühberger 
Tel. 09443 704-1210 
martin.kuehberger@aelf-al.bayern.de 
 

Infos im Internet unter: 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser 
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Praktikanten aus Afrika, Osteuropa 
und Zentralasien  
 

Der Verein AgrarKontakte International 
(AKI) e.V. (gemeinnütziger Verein) ver-
mittelt landwirtschaftliche Fachschüler 
aus Afrika, Osteuropa und Zentralasien 
zu einem sechs- bzw. achtmonatigen 
Praktikum auf landwirtschaftlichen Be-
trieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Falls Sie Interesse haben, einen Prakti-
kanten aus den genannten Regionen 
auszubilden und sich hierzu näher infor-
mieren wollen, finden Sie weitere Infor-
mationen zu AKI und den Praktikanten-
programmen im Internet unter: 
www.agrarkontakte.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antibiotikadatenerfassung – Die Kennzahlen sind da! 
 

Betriebe mit mehr als 25 Milchkühen (ab der ersten Kalbung) im Halbjahresdurchschnitt 
mussten bis spätestens 14.01. ihren Tierbestand in der HITTAM melden. 
 

Ab dem 01.02.2024 müssten Sie die eigene betriebliche Therapiehäufigkeit in der 
TAM-Datenbank abrufen können. 
 

1. Einloggen in der HI-Tier. 
2. Auf „Auswahlmenü Tierarzneimittel / Antibiotika (TAM)“ klicken. 
3. Bitte auf „Therapiehäufigkeit, Kennzahlen, TAM-Vorgänge“ klicken. 
 

Abbildung 1: HIT–TAM 

 
4. In dem neuen Fenster steht ganz oben Ihre Betriebsnummer. 
5. Als nächstes wählen Sie per Dropdown-Menü das entsprechende Halbjahr aus (in 

diesem Fall 2023/II). 
6. Dann Ihre Nutzungsart (in diesem Fall Milchkühe). Dies ist auch wieder über das 

Dropdown-Menü mit dem Pfeil möglich. 
7. Zuletzt auf „Anzeigen“ klicken. 
 

Abbildung 2: HIT–TAM 

 
8. Nach dem Anzeigen gehen Sie auf „Download“ und drucken sich Ihre betriebliche 

Therapiehäufigkeit zur Dokumentation aus. 
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Auf der Homepage des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) wurden am 15.02.2024 erstmals die Kennzahlen 1 und 2 für die Nutzungsart 
Milchkühe veröffentlicht. Sie finden diese unter folgendem Link: 
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/05_Tierarzneimittel/Kennzah-
len_Therapiehaeufigkeit/2023_Kennzahlen_Therapiehaeufigkei-
ten.pdf?__blob=publicationFile&v=3  
 

Diese Kennzahlen sind dann mit Ihrem eigenen betrieblichen Wert (Therapiehäufig-
keit) zu vergleichen. Um zu dokumentieren, dass Sie diesen Vergleich gemacht haben 
– der Vergleich muss bis zum 01.03.2024 erfolgen – drucken Sie die Kennzahlen und 
die eigenen Werte am besten aus, und heften diese bei Ihren Unterlagen ab. 
 

Wie hoch sind nun die aktuellen Kennzahlen und was ist wann zu machen? 
 

Tabelle 1: Die aktuellen bundesweiten Kennzahlen für das Jahr 2023 
 

 
Falls die Kennzahl 2 überschritten wird, ist der zu erstellende Maßnahmenplan bis zum 
01.04. unaufgefordert ans zuständige Veterinäramt zu schicken. Aktuelle Vordrucke 
dazu werden demnächst unter https://www.antibiotika-tierhaltung.bayern.de/tier-
halter/rind/index.htm abrufbar sein. 
 

Bei einer betrieblichen Therapiehäufigkeit von 2,023 und weniger, ist aktuell nur zu 
„dokumentieren“, dass man die betrieblichen Zahlen mit den Kennzahlen verglichen 
hat. 
 

  

6_Mayerhofer Weltenburg  
 

0,3 Seiten 
 

Anzeige siehe Vorlage 
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Weltenburger Geflügelhandel
sowie sämtliches Zubehör zur Geflügelhaltung

Bei uns erhalten Sie  
hochwertiges 

Geflügelfutter der Firma

Alte Dorfstraße 20 · 93309 Kelheim/Weltenburg · Tel. 09441-294195

Bei uns erhalten Sie ab Hof Legehennen (auch Hobbyrassen), Enten, Gänse,  
Perlhühner, Puten, Mastküken und Wachteln in verschiedenen Altersstufen.

www.weltenburger-gefluegelhandel.de
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Neue Ökomodellregionmanagerin 
 

Die Öko-Modellregionen sind ein Bau-
stein des Landesprogramms BioRegio 
2030, welches das Bayerische Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Forsten und Tourismus ins Le-
ben gerufen hat. Ziel des Programms ist 
es, dass im Jahr 2030 in Bayern 30 % 
der Fläche ökologisch bewirtschaftet 
werden. Die heimische Nachfrage nach 
ökologischen Lebensmitteln soll damit 
künftig aus regionaler Produktion ge-
deckt werden. 
 

Einen entscheidenden Beitrag leisten 
die Öko-Modellregionen, indem sie den 
ökologischen Landbau entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette fördern 
und das Bewusstsein für regionale Bio-
Lebensmittel in der Bevölkerung stär-
ken. Im Fokus der Öko-Modellregionen 
steht die Steigerung der Öko-Anbauflä-
che und damit auch die Verbindung von 
regionaler wirtschaftlicher Entwicklung 
und ökologischer Erzeugung mit ihren 
positiven Auswirkungen auf die Bio-
diversität, Boden-, Wasser- und Klima- 
schutz. Aktuell arbeiten in Bayern 
35 staatlich anerkannte Öko-Modell- 
regionen an diesen Zielen. Der Land-
kreis Kelheim gehört seit der 4. Wettbe-
werbsrunde zu diesem Netzwerk und ist 
seit Ende 2023 aktiv. Wir möchten vor-
handene Potentiale in der Region er-
schließen und gemeinsam mit engagier-
ten Akteuren gegebene Strukturen bele-
ben bzw. neue aufbauen. 
 

Bisher wurden im Rahmen des Berater-
netzwerktreffens im Januar fünf Projekt-
gruppen gegründet, um zeitnah erste 
Projekte in die Tat umzusetzen. Thema-
tisch umfassen diese Gruppen: 
 

 
 
1. Wertschöpfungskette Bio-Fleisch 
2. Wertschöpfungskette Bio-Getreide 
3. Wertschöpfungskette Bio-Streuobst 
4. Außer-Haus-Verpflegung/Ernährung 
5. Vermarktung, (Info-)Veranstaltungen 

und Ressourcen 
 

Jeder engagierte Bürger aus der Re-
gion ist herzlich dazu eingeladen, in 
diesen Projektgruppen mitzuwirken 
und so den Landkreis Kelheim in Sa-
chen Bio und Regionalität voranzu-
bringen. 
 

Melden Sie sich diesbezüglich gerne bei 
der Öko-Modellregionsmanagerin Frau 
Katharina Gassner, die am Landratsamt 
Kelheim beschäftigt ist. 
 

 
Foto: privat 
 

Sie ist erreichbar unter: 
Tel. 09441 202-2107 sowie Mail: 
oekomodellregion@landkreis-kelheim.de 
 

Ein Highlight für dieses Jahr wird die 
Auftaktveranstaltung der Öko-Modellre-
gion sein, welche am Donnerstag, dem 
6. Juni 2024 um 19:00 Uhr am Landrat-
samt Kelheim stattfinden wird. Ein de-
tailliertes Programm sowie alle Informa-
tionen zur Anmeldung werden in Kürze 
bekanntgegeben. 
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Waldschutz 
 

Leider wurde unser Landkreis im De-
zember ebenfalls von Schnee- und 
Sturmschäden betroffen. 
 

Besonders stark sind die Schäden im 
nördlichen Bereich. Aber auch in den 
übrigen Teilen finden sich überall gebro-
chene oder geworfene Bäume. Am häu- 
figsten hat es wieder die Fichte erwischt. 
 

Neben dem unmittelbaren Schaden erge-
ben sich daraus weitere Konsequenzen. 
 

Die gebrochenen Fichtenwipfel werden 
im Frühjahr immer noch ausreichend 
frisch sein, sodass sie beim Schwärm-
beginn sofort von Buchdrucker und Co. 
besiedelt werden. Da der Brutraum in 
den gebrochenen Kronen schnell be-
setzt ist, konzentrieren sich weiter anflie-
gende Käfer dann auf angrenzende, ste-
hende Fichten. Im direkten Umfeld ist 
dann bereits bei Schwärmbeginn mit 
Stehendbefall zu rechnen.  
 

Daher gibt es folgende Handlungsemp-
fehlungen: 
• Sturm- und Schneebruchschäden kon- 

sequent bis Mitte April aufarbeiten.  
• Auch abgebrochene Gipfel müssen 

aus den Beständen raus. Sie sind zu 
Beginn der Schwärmzeit noch nicht 
ausreichend abgetrocknet und stellen 
ideales Brutmaterial dar. 

• Fichten, die trotz Schneebruch noch 
mehr als ⅓ grüne Krone haben, müs-
sen - entgegen der Empfehlung frühe-
rer Jahre - aus dem Bestand. Sie kön- 
nen sich nicht mehr ausreichend ge-
gen den Käfer wehren. 
 

Den Käfer zu bekämpfen ist wichtig, aber  
der Schutz der eigenen Gesundheit und 

 
 
des eigenen Lebens ist viel wichtiger. 
Gebrochenes und gebogenes Schadholz 
steht häufig unter Spannung, eine Aufar-
beitung ist daher besonders gefährlich. 
Wenden Sie sich bitte an Fachfirmen 
oder Ihre forstlichen Zusammenschlüsse, 
wenn Sie unerfahren oder unsicher sind.  
 

Förderung 
 

Für 2024 stehen voraussichtlich wieder 
ausreichend Fördermittel für die ver- 
schiedenen Maßnahmen (v. a. der Wie-
deraufforstung und insektizidfreien Bor-
kenkäferbekämpfung) zur Verfügung. 
Bei unseren Revierleiterinnen und Re-
vierleitern erfahren Sie alles über För-
dermöglichkeiten, Änderungen und die 
Antragstellung. 
 

Forstliches Gutachten 
 

Am 1. Februar hat Staatsministerin Kani-
ber den Startschuss für das Forstliche 
Gutachten 2024 gegeben. 
 

Nach unserer Auftaktveranstaltung am 
8. Februar begannen die Außenaufnah-
men zur Verjüngungsinventur. Die Erhe-
bung findet alle drei Jahre statt. Die Aus-
wertungen der Aufnahmen stehen den 
Beteiligten voraussichtlich spätestens 
Anfang Juli zur Verfügung. Auf Basis der 
gesammelten Daten werden im An-
schluss die sogenannten "Forstlichen 
Gutachten zur Situation der Waldverjün-
gung" erstellt. 
 

Darüber hinaus werden auch wieder er-
gänzende Revierweise Aussagen gefer-
tigt. Grundsätzlich für alle Jagdreviere er-
folgt dies allerdings nur in der Hegege-
meinschaft Mainburg, in der der Verbiss 
im letzten Gutachten als zu hoch gewertet 
wurde. In den übrigen Hegegemein- 
schaften werden die Revierweisen Aus-
sage nur in den Revieren erstellt, für die 
sie beantragt wurden. 

Bereich FORSTEN 
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Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Abensberg e.V.

Wir wünschen einen  
erfolgreichen Sommer 

und grüßen Sie freundlich! 
 
   gez. Eduard Huber    gez. Sieglinde Röll 
   1. Vorsitzender     2. Vorsitzende 
 
   gez. Roswitha Heiß-Brenninger 
   Geschäftsführerin 

 
 
 
 
 
 
Bananen, Früchte, Wein und Gemüse 
werden auf menschlichem Rücken bis 
zu einem befahrbaren Weg getragen. 
Wasser muss in den regenärmeren Sü-
den über die „Levadas“, das längste 
Wasserleitungssystem der Welt, gelei-
tet werden. 
 

Wir, 39 Reiseteilnehmer, erleben eine 
Vielfalt an Blumen, Bäumen und Pflan-
zen aus allen Erdteilen. Unsere ausge-
zeichnete Reiseleiterin besitzt ausrei-
chend botanisches Wissen, uns Natur 
und heimische Landwirtschaft zu erklä-
ren. Beim Besuch mehrerer Quintas 
und der Markthalle werden der einzigar-
tige Madeira-Portwein und der „Pon-
cha“ sowie tropische Früchte verkostet. 
Mancher probiert erstmals ihm unbe-
kannte Exoten. Touristische Highlights 
sind: Funchal und seine Gärten, Aus-
flug nach Monte mit Korbschlitten-
Talfahrt, Busfahrten ins Nonnental und 
zu großartigen Kulissen aller Inselteile, 
sowie eine Fahrt auf dem Originalnach-
bau des Entdeckerschiffes des Kolum-
bus.                S. B. 
 
 
Weitere Informationen 
 
● Die Delegierten- und Landesver- 
 sammlung des vlf findet in diesem  
 Jahr am 18./19. November 2016 in 
 Roding statt. 
 
● Weitere Informationen des vlf-
 Landes- und Bezirksverbandes  
 finden Sie unter www.vlf-bayern.de 
 

 
 
 
 
 
 
● Neue Mitglieder im vlf 
 

Im Rahmen der Schulschlussfeier wur-
den fünf Absolventinnen des einse-
mestrigen Studienganges Hauswirt-
schaft (2.-6. v. li.) durch Frau Elisabeth 
Geigenberger (li.) im Beisein von Schul-
leiterin Cäcilie Herrmann (re.) in den vlf 
aufgenommen: 
 Edwina Blümel, Helchenbach 
 Sabine Schels, Altmannstein 
 Marion Tschage, Teugn 
 Monika Pollinger, Sittling 
 Anita Linseisen, Nandlstadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere neue Mitglieder: 
 

 Frau Maria Berger, Abensberg 
 Herr Florian Meister, Abensberg 
 Herr Alois Neumaier, Untereinöd. 
 

Herzlich willkommen im Ehemaligen-
verband! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Abensberg e.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hofläden in Gustenfelden im 
Schwabachtal besucht 
 

Am 22. Februar startete ein Bus zur 
diesjährigen Ein-Tages-Lehrfahrt des vlf 
Abensberg. Das Besondere an Gusten-
felden: vier Direktvermarkter in einem 
Dorf vereint. Sechs Tage die Woche 
können die Kunden bei einer Mühle, ei-
nem Metzger, einem Milch- und Geflü-
gelhof sowie einem Obstbau-Betrieb 
einkaufen.  
Bereits in der vierten Generation betreibt 
die Familie Winkler die Getreidemühle 
und das dazugehörige Sägewerk. Am 
Tag werden 8 - 10 t Mehl gemahlen. Das 
Getreide dafür stammt von Landwirten 
aus der Region, wobei der Müller die an-
gebauten Sorten vorgibt. Im Mühlenla-
den wird das Mehl verkauft. Zum Sorti-
ment gehören noch Backmischungen, 
selbstgemachte Marmeladen, Säfte, 
Öle, Wein und noch viel mehr für den 
täglichen Bedarf. Im Mühlen-Café konn-
ten sich die Teilnehmer Kaffee und Ku-
chen schmecken lassen.  
Der Betrieb Wagner – Milch- und Geflü-
gelhof – hält 140 Milchkühe im Verbund 
mit zwei weiteren Betrieben im Kom-
poststall. Die Milch wird in der Hofmol-
kerei verarbeitet. Zum Betrieb gehört 
auch noch eine Hofschlachterei in der 
die Hühner, Gänse und Puten ge-
schlachtet werden. Milch, Milchpro-
dukte, Eier und Fleisch wird in Verkaufs-
automaten und im Hofladen vermarktet.  
 

 
 
 
 
 
Die Familie Rosskopf bewirtschaftet ei-
nen Schweinemastbetrieb mit Ackerbau. 
2018 wurde in einen neuen Schweine-
stall investiert. Die Tiere werden in der 
eigenen Metzgerei geschlachtet und 
vermarktet. Rinder werden zugekauft 
aber auch am Hof geschlachtet und ver-
marktet.  
Nachhaltigkeit ist für den Obstbau-Be-
trieb Winkler ein großes Thema. Ein 
Wasserspeicherbecken mit einem Fas-
sungsvermögen von 15.000 m³ sowie 
eine PV-Anlage sorgen für eine effizi-
ente Nutzung der Ressourcen. Das 
Wasser wird nicht nur zur Bewässerung, 
sondern auch zur Frostschutz-Bereg-
nung für rund 10 ha verwendet. Neben 
Äpfel, Birnen und Zwetschgen werden 
auch Trauben, Erdbeeren und Hasel-
nüsse angebaut. In der Brennerei wer-
den die Früchte teilweise zu Schnaps 
verarbeitet. Im Hofladen wird neben den 
Spirituosen und dem frischen Obst re- 
gionales Gemüse aus dem Knoblauchs-
land angeboten.  
Weitere Informationen zum Direktver-
markterdorf: www.gustenfelden.com   
 

 
Die sehr gelungene Lehrfahrt hatte allen Betei- 
ligten sehr gut gefallen. 
Foto: vlf Abensberg 
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Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Abensberg e.V.

Alles Gute für Sie und Ihre Familien - und einen guten Start ins Frühjahr! 
 

Ihre Vorstandschaft!  

 
 
Brotbackkurs 
 

Beim Brotbackkurs backt jeder Teilneh-
mer sein eigenes Brot. Man erhält viele 
Infos zu den Zutaten zu unserem täglich 
Brot, Infos zum Sauerteig und Tipps und 
Tricks zum Backen von Brot im E-Herd. 
Weitere Infos gibt es zum heimischen 
Superfood im Brot „Urgetreide und Voll-
korn“. Es werden gemeinsam „Urkorn- 
Schubser“ im Holzbackofen hergestellt 
und Aufstriche für die gemeinsame Brot-
zeit zubereitet. 
Mitzubringen: ein großes Schraubglas 
für den Sauerteig, falls vorhanden, eine 
große Schüssel (min. 5 l) und ggf. eine 
Schürze. 
Am Freitag, 07.06.2024, 16 Uhr in der 
Butterbrotwerkstatt, Hochgartenstr. 16, 
84091 Walkertshofen, Kursgebühr be-
trägt 80 €/Person inkl. Brotzeit, alkohol-
freie Getränke, Tee und Kaffee, Rezepte 
und Kursskript. 
Anmeldung bis 27.05.2024 bei Maria 
Haltmayer unter Tel. 0170 3388166. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Der vlf plant im August wieder eine 
Lehrfahrt der vlf-Frauen sowie in Zu-
sammenarbeit mit der Bayer. Landesan-
stalt für Landwirtschaft (LfL) die traditio-
nelle Hopfenbaulehrfahrt und voraus-
sichtlich am 15. August (Mariä Himmel-
fahrt) wieder den Tag des Betriebes. 
 

Näheres zu diesen Angeboten wird in 
der Sommerausgabe bekanntgege-
ben. Beachten Sie bitte dazu auch die 
Hinweise in der Presse. 
 
Als neue Mitglieder im vlf begrüßen wir 
herzlich: 
 

 Herrn Martin Bachmeier, Biburg 
 Herrn Armin Götzfried, Eining 
 Herrn Robert Listl, Bad Gögging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... und weitere Informationen 
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nelle Hopfenbaulehrfahrt und voraus-
sichtlich am 15. August (Mariä Himmel-
fahrt) wieder den Tag des Betriebes. 
 

Näheres zu diesen Angeboten wird in 
der Sommerausgabe bekanntgege-
ben. Beachten Sie bitte dazu auch die 
Hinweise in der Presse. 
 
Als neue Mitglieder im vlf begrüßen wir 
herzlich: 
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 Herrn Armin Götzfried, Eining 
 Herrn Robert Listl, Bad Gögging 
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Die EU-Agrarreform 2005, mit der die Zahlungs-
ansprüche (1. Säule) und die Agrarumweltmaß-
nahmen und Ausgleichszulage (2. Säule) einge-
führt wurden, endet erst am 31.12.2013. Der 
derzeitige EU- Agrarkommissar Dacian Ciolos 
hat bereits Ende November 2010 seine Vorstel-
lungen über die Fortführung der gemeinsamen 
Agrarpolitik der Europäischen Union niederge-
schrieben. Kernaussagen Ciolos sind, dass die 
finanzielle Förderung der Landwirtschaft in Eu-
ropa weiterhin notwendig ist, jedoch soll das 
gesamte Förderungssystem „grüner“ werden. 
Damit ist gemeint, dass nach 2013 zusätzliche 
Auflagen in Richtung Natur- und Umweltschutz 
auf unsere Landwirte zukommen können. Auch 
die Betriebsgrößenstruktur unserer landwirt-
schaftlichen Betriebe ist in seinem Papier ange-
sprochen. Sein Papier enthält jedoch keine kon-
kreten Zahlen über Betriebsgrößen und auch 
über die angedachte Einbeziehung von Arbeits-
kräften auf den Betrieben. Hinsichtlich dieser 
Faktoren ist für die Weiterführung des derzeiti-
gen Fördersystems alles offen - auch die finan-
zielle Ausgestaltung. Ob die europäische Union 
bereit ist weiterhin 55 Milliarden Euro jährlich für 
die Landwirtschaft „auszugeben“ ist derzeit noch 
völlig ungewiss. Dieser gewaltige Betrag um-
fasst jedoch nur 0,5 % aller Staatsausgaben 
aller EU-Länder im Jahr. 
 
Die Neugestaltung der „benachteiligen Gebiete“ 
innerhalb der Europäischen Union ist bereits 
sehr weit fortgeschritten. Von den bisherigen 
ausgleichsberechtigten Flächen fallen in Bayern 
500.000 Hektar weg, andererseits kommen 
260.000 Hektar neue Flächen in die neue Ge-
bietskulisse dazu. Diese Umgestaltung der Ge-
bietskulisse der benachteiligten Gebiete ist für 
viele nicht nachvollziehbar. Im Landkreis Kel-
heim soll z. B. das gesamte benachteilige Ge-
biet aus der Kulisse genommen werden. Ande-
rerseits sollen in Franken als auch in Frankreich 
die Weinanbaugebiete als neue benachteiligte 
Gebiete aufgenommen werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Übertragung von Zahlungsansprüchen ist 
nur „online“ also per Internet möglich. Die Ge-
schäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes 
bietet die Übertragung von Zahlungsansprüchen 
als besondere Dienstleistung seinen Mitglieds-
betrieben an. Mit entsprechender Vollmacht und 
Vorlage des Pachtvertrages oder einer Verein-
barung zur dauerhaften Übertragung von Zah-
lungsansprüchen können kurzfristig und unbü-
rokratisch Zahlungsansprüche ohne PIN- Num-
mer des Betriebes durch die Geschäftsstelle 
übertragen werden. 
 
Haben Sie überschüssige Zahlungsansprüche 
die ggf. verfallen könnten oder suchen Sie Zah-
lungsansprüche für eine neu zugepachtete Flä-
che, so können Sie als Mitglied des Bauernver-
bandes auch kostenlos auf der Homepage des 
Bayerischen Bauernverbandes unter: 
 

www.BayerischerBauernVerband.de/interaktiv/ 
ZA-Börse ihre Zahlungsansprüche anbieten und 
auch Angebote aus ganz Bayern abrufen. 
 
 
 
 
 
 
Ab 01.01.2011 kann die Mineralölsteuererstat-
tung für Agrardiesel wieder bei den Hauptzoll-
ämtern beantragt werden. Aufgrund der An-
tragsflut im Jahre 2008 und 2009 haben viele 
Landwirte ihre Bescheide für das Jahr 2009 
noch nicht erhalten. Nach Rücksprache mit den 
Hauptzollämtern wird die Bearbeitung der An-
träge, die für das Jahr 2009 erst in der zweiten 
Jahreshälfte von 2010 gestellt wurden, noch 
einige Wochen dauern. Anträge für das Ver-
brauchsjahr 2010 gibt es bei den Hauptzolläm-
tern unter www.zoll.de oder an unserer Ge-
schäftsstelle in Abensberg. Für das Verbrauchs-
jahr 2010 ist der letzte Abgabetermin für den 
Antrag der 30.09.2011.  
 
 
 
 
 

EU – Gemeinsame Agrarpolitik  
nach 2013 
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Die Landwirtschaftliche Krankenkasse 
bietet zwei Bonusprogramme an: 
 

• Bonus für gesundheitsbewusstes 
Verhalten 

• Bonus-Bonifizierung von Einzel-
maßnahmen 
 

Bei dem Bonus für gesundheitsbewuss-
tes Verhalten wird eine Geldprämie ge-
währt, wenn Sie regelmäßig qualitätsge-
sicherte Leistungen zur Primärpräven-
tion in Anspruch nehmen. 
 

Im Rahmen der Bonus-Bonifizierung 
von Einzelmaßnahmen wird eine Geld-
prämie gewährt, wenn Gesundheitsun-
tersuchungen, Untersuchungen zur 
Früherkennung von Krankheiten, 
Schutzimpfungen sowie Kinderuntersu-
chungen in Anspruch genommen wer-
den. 
 

Beachten Sie bitte, dass die Teilnahme 
an den Bonusprogrammen eine vorhe-
rige schriftliche Teilnahmeerklärung ge-
genüber der SVLFG als Landwirtschaft-
liche Krankenkasse erforderlich macht. 
Dabei ist für jedes der beiden Bonuspro-
gramme eine gesonderte Teilnahmeer-
klärung abzugeben. Sofern Sie bereits 
vor dem 01.01.2021 in das bisherige Bo-
nusprogramm der LKK eingeschrieben 
waren, wird keine erneute Teilnahme- 
erklärung von Ihnen benötigt. 
 

Falls Sie Interesse haben, an den Bo-
nusprogramm teilzunehmen, wenden 
Sie sich an die BBV-Geschäftsstelle un-
ter der Tel. 0871 601-510 oder 09443 
9297-110. 

 
 

 

Bis zum 30. September 2024 können 
Landwirte den Agrardieselantrag für das 
vergangene Jahr 2023 stellen. Anders 
als in den vorherigen Jahren läuft die 
Antragstellung aber nur noch digital über 
das Zoll-Portal.  
 

In den letzten Jahren konnte für den 
Agrardieselantrag in Papierform das 
Formular 1140 verwendet werden. Der 
Kurzantrag – das Formular 1142 – kann 
ebenfalls nicht mehr genutzt werden. 
Beide Formblätter wurden in den Online-
Antrag integriert. Für diejenigen, die die 
Beantragung selbst durchführen möch-
ten, empfiehlt es sich, das Elster-Zertifi-
kat frühzeitig zu beantragen. 
 

Der Bayerische Bauernverband bietet 
die Beantragung wie bisher als Dienst-
leistung an, ab jetzt auch über den On-
linezugang.  
 
  
 
 
 
Seit der Veröffentlichung der Gewässer-
randstreifenkulisse für den Landkreis 
Kelheim nach BayNatSchG im Juli 2022 
haben sich Änderungen aufgrund von 
Einzelanfragen von Bewirtschaftern und 
Anliegern sowie Hinweisen aus weiteren 
Quellen ergeben. 
 

Entsprechende Änderungen werden ab 
dem 01.07.2024 im UmweltAtlas darge-
stellt. Detailliertere Hinweise zu den Än-
derungen können ab dem 01.07.2024 
auch auf der Homepage des Wasser- 
 

LKK Bonusprogramm – 
Unterstützung bei Beantragung 

Agrardieselantrag – nur noch 
über Elsterzugang möglich 

 

Änderungen an der Gewässer-
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wirtschaftsamtes Landshut unter dem 
Link:   
www.wwa-la.bayern.de/ 
fluesse_seen/gewaesser 
randstreifen/randstreifen_ 
keh/index.htm 
entnommen werden. 
 

Bei der Gewässerrandstreifenkulisse 
handelt es sich um keine starre Kulisse. 
Es wird empfohlen, jährlich zum 01.07. 
den Status der Gewässerrandstreifen-
pflicht im UmweltAtlas Bayern zu über-
prüfen. 
 
 
 
 
 
Der Deutsche Bauernverband und der 
Bayerische Bauernverband setzen sich 
nach wie vor hartnäckig bei den laufen-
den Beratungen des Bundesrats dafür 
ein, die Agrardieselrückerstattung voll-
ständig zu erhalten. Zudem werden For-
derungen nach Entlastungen und Ver-
einfachungen zu etlichen weiteren The-
men auf allen Ebenen weiterverfolgt.  
 

Die Lobbyarbeit des Bauernverbandes 
der letzten Jahre sowie nun die in der 
Sache harten und in der Umsetzung ge-
ordneten Protestaktionen, die bisher zu 
78 Prozent Unterstützung in der Bevöl-
kerung Bayerns beigetragen haben, 
zeigt Wirkung in die Politik hinein. Dank 
der gemeinsamen und geschlossenen 
Haltung im Bauernverband bleiben als 
Ergebnisse der bisherigen Verbandsar-
beit festzuhalten: 
 
 
 
 

• Angebot der EU-Kommission für eine 
Umsetzungsalternative zur Pflicht-
brache mit 4 Prozent bei der Konditi-
onalität:  7 Prozent der Ackerfläche 
mit Leguminosen und Zwischen-
früchten. 

• Erhalt der Befreiung von der Kfz-
Steuer für land- und forstwirtschaftli-
che Fahrzeuge mit rund 460 Mio. 
Euro/Jahr - Erhalt der Entlastung für 
bayerische Familienbetriebe bemisst 
sich auf rund 100 Mio. Euro/Jahr. 

• EU-Kommissionspläne (SUR) für 
Pauschalverbot für chemischen 
Pflanzenschutz in sensiblen Gebie-
ten und pauschale Vorgabe von ins-
gesamt 50 Prozent Reduktion des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes bis 
2030 sind seit Dezember 2023/Ja-
nuar 2024 komplett vom Tisch. 

• EU-Kommission verlängert die Zulas-
sung von Glyphosat um 10 Jahre. 

• Pläne der EU-Kommission bei der 
Naturwiederherstellung (NRL) mit 
10 Prozent Landschaftselementen – 
sprich Stilllegungszwang – bei allen 
Landwirtschaftsflächen sind vom 
Tisch. 

• Starke Sympathiewerte – wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr – in der ge-
samten Bevölkerung für die Landwirt-
schaft in Bayern und Deutschland: 
Ergebnisse repräsentativer Umfra-
gen bei BR-24 „78 Prozent der Be-
völkerung in Bayern“ und beim ZDF 
„68 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland“. 
 

 
 
 
 

Was die Bauernproteste der 
letzten Wochen bewegt haben 

 

Ein Dank an alle Teilnehmer und Unterstützer! 
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Euro/Jahr - Erhalt der Entlastung für 
bayerische Familienbetriebe bemisst 
sich auf rund 100 Mio. Euro/Jahr. 

• EU-Kommissionspläne (SUR) für 
Pauschalverbot für chemischen 
Pflanzenschutz in sensiblen Gebie-
ten und pauschale Vorgabe von ins-
gesamt 50 Prozent Reduktion des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes bis 
2030 sind seit Dezember 2023/Ja-
nuar 2024 komplett vom Tisch. 

• EU-Kommission verlängert die Zulas-
sung von Glyphosat um 10 Jahre. 

• Pläne der EU-Kommission bei der 
Naturwiederherstellung (NRL) mit 
10 Prozent Landschaftselementen – 
sprich Stilllegungszwang – bei allen 
Landwirtschaftsflächen sind vom 
Tisch. 

• Starke Sympathiewerte – wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr – in der ge-
samten Bevölkerung für die Landwirt-
schaft in Bayern und Deutschland: 
Ergebnisse repräsentativer Umfra-
gen bei BR-24 „78 Prozent der Be-
völkerung in Bayern“ und beim ZDF 
„68 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland“. 
 

 
 
 
 
 

Was die Bauernproteste der 
letzten Wochen bewegt haben 

 

Ein Dank an alle Teilnehmer und Unterstützer! 
 

Bayerischer Bauernverband Abensberg 
 
 
 
 
 
Mit dem Landratsamt Kelheim hatten wir in die-
sem Jahr viele Probleme im Rahmen von Ge-
nehmigungsverfahren zu besprechen. Durch die 
gute Rendite bei Photovoltaikdachanlagen woll-
ten viele Landwirte und auch solche die meinten 
Landwirte zu sein, im Außenbereich Hallen er-
stellen um darauf entsprechende 
Photovoltaikanlagen zu montieren. 
 
Leider dienten nicht alle geplanten Hallen der 
Landwirtschaft und eine Halle die nur zur Mon-
tage einer Photovoltaikanlage bestimmt ist, ist 
im Außenbereich auch für Landwirte nicht ge-
nehmigungsfähig. Es wurden auch viele soge-
nannte genehmigungsfreie Hallen (Grundfläche 
< 100 m², Dachfläche < als 140 m²) erstellt. Da 
auch nicht jede genehmigungsfrei erstellte Halle 
einem landwirtschaftlichen Betrieb dient, muss-
ten auch seitens des Landratsamtes Kelheim 
mehrere Beseitigungsanordnungen ausgespro-
chen werden. 
 
Auch in einzelnen Dörfern gab es wegen der 
Erstellung von großflächigen Hallen oftmals ge-
sellschaftspolitische Konflikte. Seitens der 
Landwirtschaft sollte deshalb zukünftig das „pri-
vilegierte Bauen im Außenbereich“ nicht über-
zogen werden, sondern den betrieblichen Erfor-
dernissen gerecht werden. Da landwirtschafts-
feindliche Gruppierungen das privilegierte Bau-
en im Außenbereich für Landwirte bereits in die 
Diskussion aufgenommen haben, darf diese 
baurechtliche Erleichterung durch nicht 
gerechtfertige Vorhaben nicht destabilisiert wer-
den. Diese grundlegende Vereinfachung soll 
zukünftig unseren landwirtschaftlichen Betrieben 
erhalten bleiben. 
 
Auch die Zuckerrübenanbauer hatten in diesem 
Jahr ihr Problem mit dem Landratsamt Kelheim. 
Die praxisbezogenen Genehmigungsverfahren 
der umliegenden Nachbarlandkreise konnten 
heuer im Landkreis Kelheim kurzfristig nicht 
mehr umgesetzt werden. Von allen Beteiligten 
wird für die Kampagne 2011 eine 
praxisbezogenere Umsetzung der Absicherung 
der Überladestellen auf überörtlichen Straßen 
angestrebt. Trotz vieler Unkenrufe ist das Land-
ratsamt Kelheim nach wie vor eine Genehmi-
gungsbehörde und keine Verhinderungsbehörde. 
 

 
 
 
 
 
 
Durch die Eheschließung mit einem Bauern, 
oder bei Einheirat des Mannes im landwirt-
schaftlichen Betrieb führt dies zur Beitragspflicht 
bei der Land- und forstwirtschaftlichen Alters-
kasse, wenn der Betrieb nach altem Recht mehr 
als 4 und nach neuem Recht (seit 01.12.2009) 
mehr als 8 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche 
bewirtschaftet. Wird die Eheschließung nicht 
innerhalb von 3 Monaten an die Land- und 
forstwirtschaftliche Alterskasse gemeldet und 
gleichzeitig bei Vorliegen von Befreiungsgrün-
den ein Antrag auf Befreiung der Beitragspflicht 
gestellt, so wird grundsätzlich der einheiratende 
Ehegatte beitragspflichtig. Eine rückwirkende 
Befreiung ist dann nicht mehr möglich, auch 
wenn die Befreiungsgründe rückwirkend vorla-
gen. Der einheiratende Ehepartner muss bei 
nicht sofortiger Meldung der Eheschließung 
dann bis zu dem Monat, an dem sein Antrag bei 
der Land- und forstwirtschaftlichen Alterskasse 
eingeht, Beiträge nachzahlen. 
 
Anträge auf Befreiung bei der Land- und forst-
wirtschaftlichen Alterkasse und nähere Auskünf-
te hierzu können Sie bei der BBV- Geschäfts-
stelle in Abensberg erhalten.  
 
 
 
 
mit der bbv-service Basis- oder Rürup-Rente 
 
- flexible Einzahlungen  
- hohe, lebenslange garantierte Renten ab dem 

60.Lj. 
- preisgünstige Zusatzabsicherung für Hinter-

bliebene 
- Hartz IV- und Insolvenzsicher 
***für 2010 sind 70% der eingezahlten Beiträge 
steuerlich abzugsfähig 
 

Lassen Sie sich noch heute Ihr persönliches 
Angebot erstellen! 

bbv- Service Tel. 09443  9297-114 
 
Wir wünschen allen Familien unserer Mitglieds-
betriebe im Bayerischen Bauernverband ein 
gesegnetes und sorgenfreies Weihnachtsfest 
sowie ein gutes und erfolgreiches und vor allem 
gesundes Neues Jahr 2011! 
 

Landwirtschaft und Landratsamt Sozialrecht 
Land- u. forstwirtschaftliche Alterskasse 

Vorsorge und gleichzeitig Steuern sparen 

Bayerischer Bauernverband Abensberg 
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Zur diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung mit Jubiläumsfeier konnten wir 250 
Gäste in der Zeller-Halle begrüßen. Der 
Maschinenring bedankt sich bei allen 
Teilnehmern für das gelungene Fest. 
Ein ganz besonderer Dank gilt Familie 
Zeller  für die hervorragende Bewirtung.  
 

 
 
v. links: Johann Grill, R. Kellerer Vorstand,  
K. Kolbinger 2. Vors., Stefan Burgmeier GF 
 
Der stellv. KBM-Vorsitzende Johann 
Grill überbrachte die Glückwünsche des 
Landesverbandes. In seinem Referat 
gab er einen Ausblick auf die Landwirt-
schaft im Jahr 2020. 
Beim Rückblick wurden von Vorstand 
Kellerer und Geschäftsführer Burgmeier 
unter anderem Fotos und Dias aus 
40 Jahren Maschinen- und Betriebs-
hilfsring Kelheim gezeigt. 
 
 
 
 

Wir helfen Ihnen gerne!  
Die Betriebshilfe-Antragstellung und die 
Antragstellung für eine Verlängerung 
der Betriebshilfe erledigen wir für Sie! 
 

 
 
BITTE BEACHTEN: 
Bei sozialen Betriebshilfeeinsätzen 
sind die Einsatzberichte täglich zu 
führen! 
Der Bericht muss am Einsatzbetrieb 
verbleiben!  
Zur Abrechnung bitte die Stunden 
immer im MR-Büro abgeben. 
 
 
 
Anfang Juli werden die neuen Verrech-
nungssätze an alle Mitglieder mit der 
Post versandt. Neben der Anpassung 
der Verrechnungssätze für Betriebshilfe 
und Maschinen wurden auch die Kom-
plettarbeitsverfahren wegen der Diesel-
preise wieder angepasst. 
 
 
 
Auch in diesem Jahr ist der Maschinen-
ring zusammen mit dem BBV, den 
Landfrauen und der Waldbesitzerverei-
nigung Kelheim–Thaldorf in einem Ge-
meinschaftszelt am Gillamoos vertre-
ten.  
 
Wir informieren Sie über soziale und 
wirtschaftliche Betriebshilfe, überbe-
trieblichen Maschineneinsatz, Zuerwerb 
in der Landwirtschaft u.v.m. 
Außerdem können Sie sich bei uns 
über eine sozial abgesicherte Beschäf-
tigung durch die Personaldienste 
GmbH informieren. 
 
Da der Maschinenring Kelheim heuer 
sein 40-jähriges Bestehen feiert, zeigen 
wir auch viele Bilder aus 40 Jahren Ma-
schinenring. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Maschinen- und Betriebshilfsring Kelheim e.V. 

Rückblick Jahreshauptver-
sammlung mit 40-Jahr Feier 

Soziale Betriebshilfe 

Verrechnungssätze ab 2011 

Gillamoos 2011 

24 

 
 

 
 

Agrardieselantragstellung nur mehr 
über das Zoll-Portal möglich! 

Seit dem 1. Januar 2024 ist der Antrag 
auf Steuerentlastung nach § 57 Energie-
StG verpflichtend elektronisch über das 
Zoll-Portal abzugeben. Eine schriftliche 
Antragstellung ist nicht mehr möglich. 
Um die "Agrardieselentlastung" im Zoll-
Portal nutzen zu können, benötigen Sie 
ein sogenanntes „Elster-Zertifikat“ (Un-
ternehmenszertifikat). Dieses Zertifikat 
muss jeder Antragsteller selbst unter 
www.elster.de beantragen. 
Da im Zoll-Portal kein Dienstleisterzu-
gang vorgesehen ist, können wir nur Hil-
festellung bei der Zertifikatserstellung 
leisten. Die anschließende Registrie-
rung im Zoll-Portal muss auch jeder 
Landwirt selbst durchführen. Bei Proble-
men oder Fragen können wir Sie gerne 
unterstützen. Außerdem haben wir an 
alle Mitglieder eine Anleitung per E-Mail 
versandt. 
 
 
 

Wir unterstützen Sie unbürokratisch und 
zeitsparend bei: 
- 170er-Regel (incl. Lagerraum) be-

rechnen 
- Jahreszusammenfassung 2023 nach 

Anlage 5  
- Düngebedarfsermittlung für 2024  
- Stoffstrombilanz (falls erforderlich) 

Je nach Betriebsart und Lage des Hofes 
(Rote, Gelbe oder Grüne Flächen) sind 
verschiedenste Anforderungen zu be-
achten und einzuhalten. Dies ist mittler-
weile, gepaart mit den GLÖZ-Vorgaben 
der neuen GAP-Reform, zu einer sehr 
komplexen Angelegenheit verkommen, 

 
 
bei der man schnell den Überblick ver-
liert. Wir lassen Sie weiterhin nicht allein 
und bieten Ihnen wieder gerne unsere 
Hilfe und Unterstützung an. Sie können 
noch einen Termin mit uns vereinbaren! 
Die Beratung zum Thema Nährstoff-
haushalt wird seit einem Jahr vom Frei-
staat Bayern mit 60 €/Stunde gefördert. 
 

 
 
 
 

Betriebshelfer/-in gesucht (Selbständig 
oder in Voll- oder Teilzeitanstellung) 
Dein Profil: 
• soziale Kompetenz und die Bereit-

schaft zum selbstständigen Arbeiten 
• landwirtschaftliche Ausbildung 
• Flexibilität und Belastbarkeit 
• Führerschein Klassen B/T unbedingt 

erforderlich, C/BE von Vorteil 
 

Wir bieten: 
• einen abwechslungsreichen Arbeits-

alltag mit viel Verantwortung 
• regelmäßige Schulungen und Weiter-

bildungsmöglichkeiten 
• betriebliche Krankenversicherung und 

Altersvorsorge 
• Firmenwagen (auch Privatnutzung) 
• sehr guter Verdienst 
• auch nebenberuflich möglich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrardieselantrag 

Maschinen- und Betriebshilfsring Kelheim e.V. 

Düngeverordnung 

Betriebshilfe 
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Wir suchen Unter-
stützung bei der 
Pflege von Pflanz- 
und Grünanlagen 
während der Ve-
getation von März 

bis Oktober. Die Abrechnung kann über 
den landw. Betrieb oder über ein Anstel-
lungsverhältnis erfolgen. Wir bieten eine 
ansprechende Vergütung bei flexibler 
Arbeitszeit. 
 

 
 
 

Digitale Anwendungen des Maschinen-
rings. MeinPortal ist eine perso-
nalisierte Online-Umgebung, in der 
Mitglieder des Maschinenrings auf 
verschiedene Dienste und Informa-
tionen zugreifen können. 
Dies erleichtert die Verwaltung von 
Maschinen, Ausrüstung und Dienst-
leistungen, die Kommunikation mit 
anderen Mitgliedern, den Zugang zu 
relevanten Informationen über Land- 
wirtschaftspraktiken, Markttrends, recht-
liche Vorschriften etc. 

Den Digitalisierungspakt vom MR 
gibt es für unsere Mitglieder ab 
sofort für 3 Jahre kostenlos!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Einfach auf unserer neuen Internet-
seite www.mr-kelheim.de informieren, 
im MR-Portal dann registrieren und los-
legen. 
Die Vorteile: 
• einfache Dokumentation für Pflan-

zenschutz und Düngung per App. 
• Düngebedarfsermittlung und die evtl. 

nötige Stoffstrombilanz sind im Hand-
umdrehen fertig 

• alle gängigen Dünger und PS-Mittel 
sind hinterlegt 

• Abrechnung von Lohnarbeiten mögl. 
• digitale Archivierung Ihrer Doku-

mente. 
• 3 Jahre kostenfrei!!! 
 

Wenn Sie jetzt im Frühjahr mit der 
Dokumentation starten, dann haben 
Sie im nächsten Jahr nur noch den 

halben Aufwand! 
 
 
 

 
 

Die diesjährige Sommerlehrfahrt findet 
am 26./27.06.2024 statt. Geplant ist eine 
Fahrt in das nördliche Baden-Württem-
berg in den Hohenlohekreis. Das ge-
naue Programm und die Abfahrtszeiten 
werden im nächsten Rundschreiben be-
kanntgegeben oder fragen Sie im Büro 
nach. Außerdem werden Ihnen die Un-
terlagen nach Anmeldung ca. vier Wo-
chen vor der Fahrt zugesandt. 
Anmeldungen sind jederzeit telefonisch 
im MR-Büro möglich. 
 

Ihr MR-Team 

Sommerlehrfahrt 

MR Niederbayern GmbH 

Digitalisierung 

Maschinen- und Betriebshilfsring Kelheim e.V. 
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Die ständig wachsenden Anforderungen und 
Auflagen im Pflanzenschutz sind jedes Jahr eine 
neue Herausforderung für alle Betriebsleiter. 
Einige Landwirte überlegen bereits ob sie diese 
Arbeit in Zukunft auslagern. 
 
Vorteile Auftraggeber: 
 Pflanzenschutz-Profi vor Ort 
 Gemeinsamer PSM-Einkauf möglich 
 Geringerer PSM-Verbrauch 
 Höhere Flächenleistung 
 Evtl. weniger Fahrgassen 
 Automatische Dokumentation 

 
Vorteile Auftragnehmer: 
 Fundierte Kenntnisse im Pflanzenschutz 

zahlen sich aus 
 Bessere Auslastung der Technik 
 Zusätzliches Einkommen 

 
Wenn Sie daran denken den Pflanzenschutz in 
Ihrem Betrieb auszulagern, oder Interesse ha-
ben überbetrieblichen PS durchzuführen, mel-
den Sie sich bitte bei uns. 
Eventuell wäre auch die Anschaffung von ge-
meinschaftlicher Großtechnik sinnvoll und mög-
lich. 
 
 
 
 
Erhöhung der LSV-Vergütungssätze für ne-
benberufliche Betriebs- und Haushaltshilfe 
Neuregelung der Abrechnung sozialer Betriebs-
hilfe für MR-Klassik-Kräfte: 
Ab 1.1.2011 wird der pauschale Stundensatz, 
der Stundenlohn, Kilometergeld sowie MR-
Aufwandsentschädigung enthält von 15,20 € auf 
15,77 € angehoben. 
Die Antragstellung erledigen wir kostenfrei für 
unsere Mitglieder! 
 
BITTE BEACHTEN: 
Bei sozialen Betriebshilfeeinsätzen sind die 
Einsatzberichte täglich zu führen! 
Der Bericht muss am Einsatzbetrieb verblei-
ben!  
Zur Abrechnung bitte die Stunden immer im 
MR-Büro abgeben. 
 

 
 
 
 
 
Sie suchen eine Festanstellung oder Nebentä-
tigkeit, dann kann Ihnen unser Personalbetreuer 
Johannes Höglmeier ein interessantes Angebot 
bieten. 
Informieren Sie sich oder vereinbaren Sie ein 
persönliches Gespräch mit Herrn Höglmeier 
(0151/17488798 oder 09443/905345) 
Top-aktuell: z.B. Schlosser und Schweißer für 
Kelheim gesucht. 
Weitere aktuelle Jobangebote unter 

www.mr-niederbayern.de 
 
 
 
 

Berufskraftfahrer-Weiterbildung „Güterkraft-
verkehr“ 

Das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz macht 
künftig eine regelmäßige Weiterbildung im ge-
werblichen Güterverkehr zur Pflicht. Ziel ist es 
die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. 
Berufskraftfahrer müssen nun, zusätzlich zu 
ihrer Fahrerlaubnis besondere tätigkeitsbezoge-
ne Fähigkeiten und Kenntnisse nachweisen. 
Gewerblich tätige Berufskraftfahrer der Klassen 
C, C1E oder CE (alte Klasse 2) müssen erst-
mals bis 10.9.2014 an der Weiterbildung teilge-
nommen haben. Es ist ratsam, rechtzeitig mit 
den fünf Modulen: Sozialvorschriften, Sicherheit, 
Recht/Dokumentation, Ladungssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit zu beginnen, damit am Ende 
kein Zeitdruck entsteht.  
Bei entsprechender Anmeldezahl organisieren 
wir diese Seminare für Anfang 2011. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und für das nächste 
Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und wirtschaftli-
chen Erfolg.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr MR Team  
 
Das MR-Büro ist auch zwischen den Feiertagen 

geöffnet. 
 

Bitte beachten Sie die Werbeseite für Ihre 
Einkaufsvorteile als MR-Mitglied. 

 

Maschinen- und Betriebshilfsring Kelheim e.V. 

Personaldienste 

Weiterbildung Führerschein 

Überbetrieblicher Pflanzenschutz 

Soziale Betriebshilfe 

Zum Jahresende 
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Kreissparkasse

Kelheim

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Unser Landkreis

Kelheim, hier sind

wir daheim!

info@raibay.de

www.raibay.de

Agrar - Baustoffe -
Brennstoffe -
Gartenbedarf

raibay.de

Bauen sie auf eine harmonische Zukunft -  

 mit unseren                                               hochwertigen Baustoffen.



23

 
 
 
 
 

 
 

Unsere Jahreshauptversammlung 
wird auch dieses Jahr im Schlossbier-
garten Ratzenhofen stattfinden. Bitte 
merken Sie sich schon mal  
 

Donnerstag, den 06. Juni 2024 
19:00 Uhr 

 

vor. Vor Beginn der Versammlung sind 
unsere Mitglieder herzlich zu einer Brot-
zeit eingeladen. Die Einladung mit Ta-
gesordnung erfolgt zeitnah vor der Ver-
anstaltung.  
 
 
 
 
Anfang Juni 2024 wird der Mitgliedsbei-
trag eingezogen. Bitte teilen Sie uns Flä-
chenänderungen oder Betriebsüberga-
ben bis spätestens 31. Mai 2024 mit. 
Ebenfalls bitten wir Sie, sofort bei der 
Änderung der Besteuerung (Optierung 
oder Pauschalierung) um eine kurze Mit-
teilung. 
 

 
 

 
• Mehrfachantrag-Online 

 

Auch in diesem Jahr muss der Mehr-
fachantrag wieder online gestellt wer-
den. In Vorbereitung darauf, denken Sie 
bitte an die Meldungen bezüglich Flä-
chenänderungen. Wir stehen unseren 
Mitgliedern auch dieses Jahr als Dienst-
leister zur Verfügung. 
Der Beantragungszeitraum läuft vom 
18. März bis 15. Mai 2024. 
 
 

 
 
• Düngebedarfsermittlung 

 

Bis 31.03.2024 muss die Düngedoku-
mentation für das Jahr 2023 abge-
schlossen sein.  
Vor der ersten Ausbringung von Dünge-
mitteln muss eine schriftliche Düngebe-
darfsermittlung vorliegen. Gerne unter-
stützen wir Sie bei der Erstellung der er-
forderlichen Unterlagen und sind Ihnen 
bei Fragen gerne behilflich. 

 
Eine vorherige Terminabsprache ist bei 
all unseren Dienstleistungen zwingend 
erforderlich!  
 
 
 
 
Die Antragstellung auf Agrardieselbei-
hilfe ist seit diesem Jahr nur noch online 
über das ELSTER-Portal möglich.  
Dazu benötigen Sie ein ELSTER-
Organisationszertifikat, das zusätzlich 
beantragt werden muss. Bitte beantra-
gen Sie Ihr Zertifikat rechtzeitig, da die 
Bearbeitung einige Zeit in Anspruch 
nimmt. 
Sollten Sie Fragen zur Zertifikatsbean-
tragung haben, können Sie sich gerne in 
der Geschäftsstelle melden. 
 
 
 
 

Maschinen- und Betriebshilfsring Mainburg e.V. 

Save the Date!  
Jahreshauptversammlung 

Mitgliedsbeitrag 

Dienstleistungen  

Zentrale:  08751 876901-0 
 
Rosi Hofbauer: 08751 876901-3  
Beate Bauer: 08751 876901-1  
Christoph Obermaier: 08751 876901-4 
Theresa Burger: 08751 876901-2 
 
Fax: 08751 876901-5 

Neue Telefonnummern 

Agrardiesel   
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Mit dem Maschinenring Mainburg kön-
nen Sie am 8. November 2012 den ge-
samten Produktionsablauf eines Audi 
hautnah erleben. Nach der 2-stündigen 
Führung besuchen wir das Audi Forum. 
Nachmittags werden wir mit einem 
Stadtführer die Sehenswürdigkeiten 
von Ingolstadt erkunden. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-
meldungen werden in der Geschäfts-
stelle entgegengenommen. 
 
 
 
 

 
Der Maschinenring ist bei der Vermitt-
lung von Erntehelfern behilflich. 
Auftraggeber und Auftragnehmer soll-
ten sich frühzeitig melden. 
 
 
 
 
Bitte teilen Sie uns alle Änderungen, 
die Ihre Mitgliedschaft betreffen mit. 
Dies betrifft vor allem Änderungen in 
der Besteuerungsform, Namensände-
rungen durch Betriebsübergabe oder 
Verpachtung und Flächenzugänge. 
 

 
 
 
 
 
Im Herbst bietet der Maschinenring 
einen Erste Hilfe Kurs „für alle Fälle“ 
an, um vorbereitet zu sein auf Extremsi-
tuationen bei gefährlichen Arbeiten. 
Wichtige Grundlage für den Arbeitsein-
satz aber auch eine gute Hilfe für die 
Sicherheit im privaten Bereich. 
Anmeldungen beim MR Mainburg 
 
 
 
 
 
 
Antragsfrist 30. September 2012 
Beim Ausfüllen des Antrags sind wir 
Ihnen gerne behilflich. Bitte bringen Sie 
zur Antragstellung die De-minimis-
Beihilfen für Agrardieselvergütung für 
das Entlastungsjahr 2009 und 2010 mit. 
 
 
 
 
 
 
Landwirtschaftliche Studienreise vom 
24.02. - 08.03.2013 nach Brasilien. 
Die Höhepunkte dieser Reise sind Blu-
menau - Porte Alegre - Rio de Janeiro   
die atemberaubenden Wasserfälle von 
Iguazu - Itaipu, das größte Wasser-
kraftwerk der Welt  Salvador da Bahia, 
und natürlich stehen auch viele land-
wirtschaftliche Stationen auf dem Pro-
gramm. 
Das ausführliche Programm kann in der 
Geschäftsstelle des MR Mainburg an-
gefordert werden. 
 

MR Ausflug 

Maschinen- und Betriebshilfsring Mainburg e.V. 

Agrardieselantrag 2011 

Studienreise Brasilien 

Änderungen mitteilen! 

Erntehelfer 

Erster Hilfe Kurs 
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Ihr regionaler 
Ansprechpartner: 
Günther Bliemel  
BBV LandSiedlung GmbH 
Grafenweg 18 
84307 Eggenfelden-Gern 
   0170 571 4207 
Guenther.Bliemel@BBV-LS.de 
www.BBV-LS.de 

BAUPLANUNG IM LÄNDLICHEN RAUM: 
 Unabhängige Eingabeplanung 
 Neubau, Erweiterung oder Umnutzung 
 Konzept- und Bauberatung 
 Ausgleichsflächenplanung 

 

   0170 571 4207
Guenther.Bliemel@BBV

BAUPLANUNG AUPLANUNG 

Unabhängige EingabeplanungUnabhängige Eingabeplanung
Neubau, Erweiterung oder Neubau, Erweiterung oder 
KonzeptKonzept- und Bau
AusgleichsflächenplanungAusgleichsflächenplanung

INVESTITIONS.BETREUUNG: 
 Agrarinvestitionsförderprogramm 
 Diversifizierungsförderung 
 Betreuerleistungen 
 Jauche-, Gülle-, Silagesickersaftanlagen 

 

Agrarinvestitionsförderprogramm
Diversifizierungsförderung
Betreuerleistungen
Jauche Ausgleichsflächenplanung



25

 
 
 
 
 

Bei der Waldarbeit passieren immer 
wieder Unfälle zum Teil auch tödliche. 
Allzu oft werden Verunfallte länger nicht  
gefunden und manchmal ist es bereits 
zu spät. Abhilfe könnte hier eine neue 
App der Firma ViWA GmbH bringen. 
ViWa ist eine Visualisierungssoftware. 
 

Von diesem Unternehmen wurde eine 
App bereitgestellt, die mit einer neuarti-
gen Personen-Notsignalsoftware (PNS) 
in Not geratenen Menschen, die für ei-
ne öffentliche Institution ebenso wie in 
der Privatwirtschaft z. B. im Wald arbei-
ten, helfen kann. Mit der App ist es 
möglich, dass rechtzeitig Hilfe den Ver- 
unglückten erreicht. 
Wird sie vom Waldbesitzer zu Beginn 
der Forstarbeiten am Handy aufgeru-
fen, so erfasst sie sofort den Standort. 
Mit der Festlegung der Arbeitseinsatz-
dauer anhand eines Timers wird auto-
matisch in der Datenbank der Perso-
nen-Notsignalsoftware eine Sicherheits-
überwachung aktiviert.  
Meldet sich der Waldbesitzer dann nicht 
bis spätestens zum Ende der ein-
gestellten Arbeitseinsatzdauer an der 
App zurück, wird er mit einem Tonsignal 
daran erinnert. Geschieht dann in der 
Folge nicht innerhalb von 30 Sekunden 
eine Rückmeldung, wird automatisch ein 
Notruf per SMS und Sprachnachricht an 
bis zu sechs voreingestellte Ruf-
nummern (zum Beispiel nahe Ver-
wandte) abgegeben, der den exakten 
Aufenthaltsort mit Koordinaten übermit-
telt.  
Mit dieser Mitteilung, kann sofort eine 
Rettungskette anlaufen, um dem Wald-
besitzer zu helfen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Waldbesitzer werden durch den Klima-
wandel mit großen Herausforderungen 
konfrontiert. Die Bayerische Landesan-
stalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) 
in Freising hat mittlerweile zwei Bände 
er-stellt mit dem Titel Praxishilfe „Klima-
Boden - Baumartenwahl“. Diese sollen 
bei der Entscheidung helfen, die Wälder 
in Bayern für die Zukunft leistungsfähig 
zu machen.  
Im ersten und zweiten Band werden 
insgesamt 32 Baumarten mit den wich-
tigsten Faktoren, die bei der Wahl der 
Baumart von Bedeutung sind, ausführ-
lich dargestellt. In einzelnen Steckbrie-
fen werden die wesentlichen ökologi-
schen Ansprüche sowie Hinweise zu 
den Punkten Leistung, Holzverwen-
dung, Waldschutz, Artenvielfalt und 
Waldbau erläutert.  
 

Der Internetlink: 
 

www.lwf.bayern.de/service/publikationen/ 
sonstiges/225476/index.php führt zum 
Download oder der Bestellung des 
1. Bandes.  (Quelle LWF) 

Praxishilfe der LWF zum Thema 
Klima - Boden - Baumartenwahl  

 

 

Neue „Notfall–App“ 
 

 
 
 

Waldbesitzervereinigung Kelheim w.V.   
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Entwickelt 
und hergestellt 
in Deutschland

Mulchgeräte für Profis: Große 
Gehäusedurchgänge ermöglichen  
ideales Mulchen von Maisstoppeln und  
Ernterückständen. Maschinen für  
höchste Ansprüche an Durchsatz,  
Zerkleinerung und Leistung.

humus PM
 für Schlepper ab 250 bis 320 PS
 Arbeitsbreite 2,78 m
 Front- und Heckanbau möglich

humus PML
 für Schlepper bis 150 PS
 Arbeitsbreite von 2,20 bis 2,78 m
 Front- und Heckanbau möglich

humus PMF
 für Schlepper bis 180 PS
 Arbeitsbreite von 2,40 bis 2,78 m
 Front- und Heckanbau möglich

humus KMF
 für Schlepper ab 40 bis 180 PS
 Arbeitsbreite von 1,80 bis 2,78 m
 Front- und Heckanbau möglich

JAHRE
 

1954 - 2024

Mulchgeräte für Profis: Große 
Gehäusedurchgänge ermöglichen 
ideales Mulchen von Maisstoppeln und 
Ernterückständen. Maschinen für 
höchste Ansprüche an Durchsatz, 
Zerkleinerung und Leistung.

Mulchgeräte von Profis für Profis!

OSTERMAYR Landmaschinen Zentrale Rohr i. NB
Abensbergerstraße 1 | 93352 Rohr i. Nb., Ortsteil Bachl 
Tel.: +49 (0) 87 83 / 96 05 0
Fax: +49 (0) 87 83 / 96 05 38
EMail: info@ostermayr.com  
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Produktvideo

Unser humus 
PM 280 im 

Praxistest bei 
„Landwirt“ 
als Video
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Wie in jedem Jahr beschäftigt uns auch 
heuer wieder die Frage, wie die Witte-
rung im Sommer ausfallen wird und wie 
sich damit die Käfersituation entwickeln 
wird. Erster Stehendbefall wurde be-
reits im Mai festgestellt, große Men-
genanfälle sind aber bisher nicht zu be-
obachten. Dies sollte aber nicht dazu 
führen, die Situation zu unterschätzen. 
Auch wenn insgesamt keine Kalamität 
auftreten sollte, können kleinräumig 
große Schadmengen anfallen. Gefähr-
dete Flächen sollten daher mindestens 
alle zwei Wochen kontrolliert und evtl. 
aufgetretener Befall unverzüglich ent-
fernt werden.  
 

 
Einen unbekannten Gast entdeckte 
kürzlich ein Waldbesitzer in seinem 
Holzkeller. Der in Massen aus den 
Brennholzscheiten kriechende Unter-
mieter stellte sich als Blauvioletter 
Scheibenbock heraus. Er legt seine Ei-
er in frisch geschlagenes, nicht entrin-
detes Holz, wo sich die Larven über ei-
nen Zeitraum von bis zu zwei Jahren 
entwickeln. Die Larven fressen im Holz 
unmittelbar unter der Rinde, bevor sie 
sich etwa 10 cm ins Holz nagen und 
dort verpuppen. Die Käfer schlüpften in 
diesem Fall erst, als die Brennholz-
scheite bereits im Keller aufgestapelt 

 
waren und sorgten damit für große Auf-
regung.  
Schäden an stehendem Holz treten 
nicht auf; an liegendem Holz kann es 
zu Schäden durch Fraßgänge kommen, 
wenn das Holz länger als ein Jahr un-
entrindet liegt.  
 
 
 
Holzeinschlag im Winter: rechtzeitig 
Planen ist von Vorteil. Wir bieten Ihnen 
unsere Unterstützung an! 
 
26. September Waldbauerntag beim 

ZLF in München 
43. KW  2-Tages-Lehrfahrt 
 
 
 
 

Mit einer ansehnlichen Gruppe besuch-
te die FBG Aiglsbach im Rahmen einer 
Tagesfahrt die KWF-Tagung in Bopfin-
gen in Baden-Württemberg. Die Forst-
Live Messe machte ihrem Namen alle 
Ehre. Bei strahlendem Sommerwetter 
wurden auf dem weitläufigen Freige-
lände mitten im Wald die verschiedens-
ten Aspekte der Waldarbeit und Forst-
technik präsentiert. Das überaus vielfäl-
tige Angebot stieß bei den Waldbauern 
auf großes Interesse.  

In Kleingruppen wurde das 
weitläufige Ausstellungsgelände erkundet. 

Forstschutz 

Forstbetriebsgemeinschaft Aiglsbach und Umgebung e.V. 

Termine 

KWF-Tagung 2012 
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Die Schneebruch- und Sturmschäden 
vom Dezember bieten ideales Brutmate-
rial für Buchdrucker und Co. zum 
Schwärmbeginn im Frühjahr. Ohne sau-
bere Aufarbeitung steht ein brandge-
fährliches Borkenkäferjahr bevor.  
 

Die abgebrochenen Fichtenwipfel wer-
den im Frühjahr immer noch ausrei-
chend frisch sein, sodass sie beim 
Schwärmbeginn sofort von den Borken-
käfern besiedelt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auch Stämme, die noch mehr als ⅓ 
grüne Krone haben, müssen – entgegen 
der Empfehlung früherer Jahre – aus 
dem Bestand. In der anhaltenden Kala-
mität kann NICHT mit einer erfolgrei-
chen Revitalisierung gerechnet werden. 
Denken Sie daran: Gebrochenes und 
gebogenes Schadholz steht häufig unter 
Spannung, eine Aufarbeitung ist daher 
besonders gefährlich.  
 

Sollten Sie nicht die entsprechenden 
Fertigkeiten und Erfahrung besitzen, 
lassen Sie die Aufarbeitung zu Ihrer ei-
genen Sicherheit einen Unternehmer 
machen. 
 
 
 
Die Forstbetriebsgemeinschaft Aigls-
bach und Umgebung wird ab diesem 
Jahr Motorsägenkurse abhalten.  
Sollten Sie Interesse daran haben, kön-
nen Sie sich bereits auf eine Liste setzen 
lassen.  
Rufen Sie uns in unserer Geschäfts-
stelle an: 
Tel. 08751 845644 
Montag, Dienstag und Donnerstag vor-
mittags 

 

 
 
 
 
 

Forstbetriebsgemeinschaft Aiglsbach und Umgebung e.V     . 

Schnee- und Sturmschäden 
jetzt aufarbeiten 

Motorsägenkurse 
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Hecken und Feldgehölze sind seit jeher 
charakteristische Merkmale der bäuerli-
chen Kulturlandschaft. Sie bereichern 
die Feldfluren und gliedern auf ange-
nehme Weise die Landschaft.  

 

Hecken- und Gehölzpflege 
Vor allem die Pflege von Hecken und 
Feldgehölzen gewinnt im Landkreis Kel-
heim zunehmend an Bedeutung. So 
werden in vielen Gemeinden Pflege-
maßnahmen in Zusammenarbeit mit 
den Bauhöfen und den Jagdgenossen-
schaften durchgeführt. Als Pfleger kön-
nen meist ortsansässige Landwirte ge-
wonnen werden, die über die notwen-
dige fachliche Kompetenz und den ent-
sprechenden Maschinenpark verfügen. 
Die Hecken- und Gehölzpflege selbst er-
folgt, indem Strauchhecken abschnitts-
weise auf den Stock gesetzt werden und 
einzelne größere Gehölze als Überhäl-
ter verbleiben. Feldgehölze bedürfen 
dagegen meist ein Auslichten des 
Baumbestandes, damit sich ein struktur-
reicher Bestand entwickeln kann. Auch 
um das manchmal konfliktträchtige 
Thema fachlich korrekt abzuwickeln, hat 
sich der VöF für die Heckenpflege von 
der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) zertifizieren lassen. 
Hecken- und Gehölzpflegemaßnahmen, 
insbesondere die Entnahme von größe-
ren Gehölzen, stoßen gelegentlich bei 
Spaziergängern und Wanderern auf 
Unverständnis. Die Pflegemaßnahmen 

 
 

werden mit den zuständigen Fachbehör-
den eng abgestimmt und sind auf das 
Winterhalbjahr (vom 01.10. bis 28.02.) 
begrenzt. Mittlerweile werden jährlich 
Pflegemaßnahmen auf einer Fläche von 
ca. 12.000 m² durchgeführt. Ein positiver 
Begleiteffekt: Die thermische Verwer-
tung des Häckselguts entspricht einem 
Heizöläquivalent von ca. 200.000 Liter.  
 

Heckenpflanzungen 

 
Hecken speichern durch ihren Aufwuchs 
und die große Wurzelmasse CO2, zu-
dem mildern sie die Bodenerosion durch 
Wind und Starkregenereignisse ab. 
Auch aus diesen Gründen nehmen He-
ckenpflanzungen im Landkreis Kelheim 
zu. Gefördert wird die Anlage von He-
cken und Feldgehölzen in der Feldflur 
aus Mitteln des Bayerischen Umweltmi-
nisteriums. Der VöF übernimmt alle er-
forderlichen Schritte und Formalitäten 
von der Planung bis zur „schlüsselferti-
gen“ Pflanzung. 
 

Sind Sie interessiert? Dann melden Sie 
sich bis spätestens 15. Juli 2024 beim 
Landschaftspflegeverband Kelheim VöF 
e.V. unter Tel. 09441 207-7325 oder 
unter info@voef.de.  
Wir beraten Sie gerne. 

Landschaftspflegeverband Kelheim VöF e.V.   
Fachgerechte Heckenpflege und Heckenpflanzung 
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1985 wurde der VöF e.V. als erster 

Landschaftspflegeverband in Bayern 
gegründet und ist Mitglied des Deut-
schen Verbandes für Landschaftspflege. 
Das Neue daran war der gleichberech-
tigte Zusammenschluss von  
 

• Naturschützern,  
• Landwirten und  
• Kommunalpolitikern  

 

zur praktischen Umsetzung naturschutz-
fachlicher Planungen auf rein freiwilliger 
Basis. Dieses gemeinsame Bündnis in 
Kombination mit dem Prinzip der Frei-
willigkeit ist die Grundlage aller Projekte. 
Dabei handelt es sich um Großpro- 
jekte mit einem Finanzvolumen von 
ca. 1,0 Mio. € bis hin zu speziellen 
Artenschutzmaßnahmen auf Kleinstflä-
chen. Bei allen Projekten arbeitet der 
Verband eng mit den Naturschutz-, 
Landwirtschafts- und Wasserwirt-
schaftsbehörden sowie mit den Natur-
schutzverbänden und dem Bayerischen 
Bauernverband zusammen.  
 

Über die Jahre hat sich das Aufgaben- 
und Arbeitsspektrum deutlich erweitert. 
Konzentrierte man sich in den Anfangs-
jahren auf die Durchführung von Natur-
schutz- und Landschaftspflegemaßnah-
men, so ist der VöF heute auch vielfach 
wichtiger Partner und Motor bei der Re-
alisierung von Naturschutzgroßprojek-
ten, bei Boden- und Gewässer- 
schutzprojekten oder in der Regional- 

 
 
 

entwicklung. Mit zusätzlichen Förder- 
instrumenten wie z. B. der EU-Initiative 
LEADER haben sich weitere, neue Mög-
lichkeiten geöffnet, um auch kulturelle 
oder soziale Projekte zu unterstützen.  
 

Beispiele aktueller Projekte: 
• Donautal-Projekt zwischen Neustadt 

a.d.Donau und Weltenburg 
• Weidelandschaften Biotopverbund-

projekt Altmühltal und Donautal 
• Labertal-Projekt 
• Biotopverbundprojekt Mainburg 
• Moor- und Klimaschutzprojekt Forst-

moos 
• Naturparkprojekt „JuraNatur“ 
• Erosionsschutzprojekt  

„boden:ständig“ 
• Kohlenstoffprojekt „HumusTandem“ 
• Pflege der Naturschutzgebiete 
• Gewässerpflegemanagement  

(Gewässer 3. Ordnung) 
• Eh da-Flächenprojekt 
• Heckenpflegemaßnahmen 
• Beratung Bayerisches Vertragsnatur-

schutzprogramm (VNP) 
• Regionalvermarktung Altmühltaler 

Lamm und Altmühltaler Weiderind 
• Geschäftsführung LEADER (LAG-

Management) 
 

Heute arbeitet der VöF mit ca. 130 Land-
wirtinnen und Landwirten aus dem 
Landkreis Kelheim zusammen. Wich-
tigste Partner sind dabei die Maschinen-
ringe. Interessierte Landwirte können 
sich gerne beim VöF melden: 
www.voef.de 
Wir bedanken uns für die Aufnahme in 
den Agrar- und Forstinformator und 
freuen uns auf einen regen Informati-
onsaustausch. 
 

Übrigens: VöF bedeutet „Verein zur Sicherung ökologisch 
wertvoller Flächen“ und war der Vorläufertitel des Vereins. 

Landschaftspflegeverband Kelheim VöF e.V. 

Neues Mitglied beim Agrar- und Forstinformator 
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